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Rücknahme des  

Freifahrtscheins für CIBUS-Raps 

 
Zur Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) zum CIBUS-Raps sagt der agrarpolitische Sprecher der 
Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Bernd Voß: 
 
Die Aufhebung des Bescheides ist eine Folge des Urteils des Europäischen Gerichts-
hofes zur neuen Gentechnik. Diese Klarstellung begrüße ich sehr. Auch die neuen 
gentechnischen Verfahren sind Gentechnik und als solche zu behandeln. Kennzeich-
nung, Rückverfolgbarkeit und Risikobewertung sind zu gewährleisten. Das BVL ist ge-
scheitert mit dem Versuch, vor Klärung der Rechtslage auf EU-Ebene, Fakten zu 
schaffen und per Freifahrtschein die unkontrollierte Freisetzung von CIBUS-Raps zu 
ermöglichen. Dem zivilgesellschaftlichen Klagebündnis sei Dank. 
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